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Erwägungen

E. 2
Rechtliches Da ein Sachverhalt mit Auslandsbezügen vorliegt, muss geprüft werden,
inwiefern das schweizerische Datenschutzrecht, insbesondere das Bundesgesetz vom 19.
Juni 1992 über den Datenschutz (DSG, SR 235.1) überhaupt Anwendung findet. Ebenso ist
zu prüfen, welches Recht auf die Tätigkeit der X AG im allgemeinen Anwendung findet.
Diese Fragen entscheiden sich nach dem Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das
Internationale Privatrecht (IPRG, SR 291). A. Frage der Anwendbarkeit des
schweizerischen Datenschutzrechts Gemäss Art. 121 Abs. 1 IPRG untersteht der
Arbeitsvertrag dem Recht des Staates, in dem der Arbeitnehmer gewöhnlich seine Arbeit
verrichtet. Gemäss Art. 139 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 139 Abs. 1 IPRG unterstehen
Ansprüche aus Verletzung der Persönlichkeit durch das Bearbeiten von Personendaten nach
Wahl des Geschädigten entweder dem Recht des Staates, in dem er seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat, oder dem Recht des Staates, in dem der Urheber der Verletzung seine
Niederlassung oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, oder dem Recht des Staates, in
dem der Erfolg der verletzenden Handlung eintritt. Vorausgesetzt ist jeweils, dass der
Schädiger mit dem Eintritt des Erfolges im betreffenden Staat rechnen musste.
Grundsätzlich findet also das schweizerische Arbeitsrecht Anwendung auf die
Arbeitsverträge der französischen und deutschen Grenzgänger mit der Basler Niederlassung
der X AG. Die Bekanntgabe von Lohndaten durch den Arbeitgeber untersteht somit im
Prinzip Art. 328b OR. Bei Ansprüchen aus Verletzung der Persönlichkeit durch das
Bearbeiten von Personendaten besteht jedoch für den Geschädigten eine Rechtswahl, die
ihm erlaubt, auch nach deutschem, respektive französischem oder belgischem Recht
vorzugehen. B. Frage des auf die Tätigkeit der X AG im allgemeinen anwendbaren Rechts
Gemäss Art. 154 Abs. 1 IPRG unterstehen Gesellschaften dem Recht des Staates, nach
dessen Vorschriften sie organisiert sind, wenn sie die darin vorgeschriebenen Publizitäts-
oder Registrierungsvorschriften dieses Rechts erfüllen oder sich - falls solche Vorschriften
nicht bestehen - nach dem Recht dieses Staates organisiert haben. Bei der X AG handelt es
sich um eine Genossenschaft des belgischen Rechts, die somit dem belgischen Recht
unterstellt ist.

E. 3
Gemäss Art. 160 Abs. 1 IPRG untersteht die Zweigniederlassung in der Schweiz einer
Gesellschaft mit Sitz im Ausland dem schweizerischen Recht. Im vorliegenden Fall
befindet sich am Hauptsitz in Belgien nur ein Büro, in dem etwa zwei Personen tätig sind,
während Verwaltung und Generaldirektion sich in Basel befinden. Es kann also davon
ausgegangen werden, dass die Niederlassung in Basel die notwendige wirtschaftliche
Selbständigkeit (vgl. dazu IPRG-Kommentar-Vischer, N. 8 zu Art. 160 IPRG) und innere
und äussere Eigenständigkeit hat (zu diesen Kriterien im einzelnen vgl. Gauch Peter, Der



Zweigbetrieb im schweizerischen Zivilrecht, Zürich 1974, N. 103 ff.), um als
Zweigniederlassung im Sinne des schweizerischen Rechts gelten zu können, die gemäss
Art. 160 Abs. 1 IPRG dem schweizerischen Recht untersteht. Diese Sonderanknüpfung
erklärt jedoch lediglich «die sachrechtlichen Bestimmungen des schweizerischen Rechts zu
den Zweigniederlassungen für anwendbar und fasst damit Art. 935 Abs. 2, Art. 952 Abs. 2
OR, Art. 70 Abs. 2 und Art. 75 der Handelsregisterverordnung vom 7. Juni 1937 (HRegV,
221.411) systematisch zusammen» (IPRG-Kommentar-Vischer, N. 4 zu Art. 160 IPRG),
während im übrigen - soweit überhaupt privatrechtliche Bestimmungen zur Anwendung
kommen - die Zweigniederlassung demselben Recht untersteht wie die Hauptgesellschaft.
Dies gilt selbst, wenn eine dem ausländischen Recht unterstellte Gesellschaft
ausschliesslich in der Schweiz verwaltet wird. «Solange der Hauptsitz gemäss Art. 21 Abs.
2 IPRG im Ausland liegt, muss der inländische tatsächliche Verwaltungssitz auch dann
unter den Begriff der Zweigniederlassung fallen, wenn die Gesellschaft an keinem anderen
Ort eine Aktivität entfaltet» (IPRG-Kommentar-Vischer, N. 10 zu Art. 160 IPRG). Es ist
also davon auszugehen, dass im Bereich des Privatrechts sowohl der Hauptsitz in Belgien,
als auch die Zweigniederlassung in Basel ausser für die erwähnten spezifischen
Bestimmungen des schweizerischen Rechts über Zweigniederlassungen dem belgischen
Recht unterstehen. Hingegen können im belgischen Recht begründete öffentlich-rechtliche
Pflichten, wie etwa die Erteilung einer Auskunft an die Steuerbehörden, nur gegenüber dem
Hauptsitz in Belgien allenfalls zwangsweise durchgesetzt werden, nicht aber gegenüber der
Niederlassung in der Schweiz. Dafür ist der offizielle Weg über ein Rechtshilfegesuch zu
wählen. C. Zulässigkeit der Auskunfteinholung durch die belgischen Behörden beim
Hauptsitz in Belgien über den Lohn von bei der Zweigniederlassung in der Schweiz
beschäftigten Personen. Zweck der gewünschten Auskunft ist die Prüfung der
Anwendbarkeit von Doppelbesteuerungsabkommen und allenfalls eine Besteuerung der
Grenzgänger in ihrem Wohnsitzstaat. Einer Einholung der Auskunft über den durch die
Tätigkeit als Grenzgänger erzielten Lohn direkt bei der betroffenen Person steht entgegen,
dass die betreffende Steuerverwaltung vielfach nicht weiss, welche Personen als
Grenzgänger tätig sind. Da diese grundsätzlich in der Schweiz besteuert werden (in der
Regel zu einem niedrigeren Steueransatz), haben weder die Schweiz, noch die betroffene
Person ein besonderes Interesse daran, den Wohnsitzstaat über die Erwerbstätigkeit dieser
Person in der Schweiz zu informieren.

E. 4
Der offizielle Weg für den Erhalt solcher Angaben führt über einen Informationsaustausch
zwischen den jeweiligen Steuerbehörden. Ein solcher ist nur möglich, wenn er in einem
Doppelbesteuerungsabkommen vorgesehen ist und wenn die Auskünfte notwendig sind für
eine richtige Durchführung dieses Abkommens. Solche Abkommen bestehen sowohl mit
Deutschland, als auch mit Frankreich und Belgien (SR 0.672.913.62; 0.672.917.21 und
0.672.934.91), welche alle einen entsprechenden Informationsaustausch vorsehen (vgl. den
Art. 27, respektive 28 des jeweiligen Abkommens). Das Auskunftsbegehren ist auf
offiziellem Weg an die Eidgenössische Steuerverwaltung zu richten. Die Eidgenössische
Steuerverwaltung kann sowohl im Zusammenhang mit der direkten Bundessteuer, wie auch
mit den kantonalen und kommunalen Steuern Auskünfte erteilen. Die kantonalen
Steuerbehörden erteilen keine solchen Auskünfte. Inwiefern die von der X AG verlangten
Auskünfte von der Eidgenössischen Steuerverwaltung erteilt würden, kann nicht
abschliessend geprüft werden, da es dabei auf die Umstände des Einzelfalls ankommt.
Jedoch liegt die generelle Stossrichtung der Anfrage der belgischen Steuerbehörden



(Angaben zwecks Überprüfung der Anwendbarkeit eines Doppelbesteuerungsabkommens
und allfälliger Nachbesteuerung) im Rahmen der von der Eidgenössischen
Steuerverwaltung üblicherweise erteilten Auskünfte. 3. Fazit Das vorliegend auf die
Bekanntgabe von Daten durch den Arbeitgeber anwendbare schweizerische Recht enthält in
Art. 328b OR eine besondere Datenschutzbestimmung, die den allgemeinen Bestimmungen
des DSG vorgeht. Sie sieht vor, dass der Arbeitgeber Daten über den Arbeitnehmer nur
bearbeiten darf, soweit sie dessen Eignung für das Arbeitsverhältnis betreffen oder zur
Durchführung des Arbeitsvertrags erforderlich sind. Datenbekanntgaben an Behörden im
Rahmen gesetzlicher Pflichten des Arbeitgebers gehören zu denjenigen, die zur
Durchführung des Arbeitsvertrags erforderlich sind. Da die Firma X AG dem belgischen
Recht untersteht, ist eine Datenbekanntgabe durch den Hauptsitz dieser Firma in Belgien an
die belgischen Steuerbehörden zwecks Auskunfterteilung in Steuerfragen an benachbarte
Länder, soweit und in dem Umfang, in dem sie vom belgischen Recht vorgesehen ist,
zulässig. Ist die Datenbekanntgabe durch die Firma X AG in Belgien an die belgischen
Steuerbehörden zulässig, so ist nach Art. 328b OR eine Bekanntgabe der dafür
erforderlichen Daten der Niederlassung in Basel an den Hauptsitz in Belgien als
Datenbearbeitung, welche zur Durchführung des Arbeitsvertrags erforderlich ist,
anzusehen. Art. 328b OR steht somit einer solchen Datenbekanntgabe nicht entgegen.
Hingegen kann die Niederlassung in Basel nicht durch die belgischen Behörden zu einer
Bekanntgabe dieser Daten gezwungen werden. Ein solcher Zwang kann nur durch
schweizerische Behörden in der Folge eines Rechtshilfegesuchs ausgeübt werden.

E. 5
Im übrigen findet das schweizerische Datenschutzrecht nur im Rahmen einer
entsprechenden Rechtswahl durch den Geschädigten nach Art. 139 Abs. 3 in Verbindung
mit Art. 139 Abs. 1 IPRG Anwendung. Sollte dies der Fall sein, so wäre insbesondere die
Einhaltung der Voraussetzungen von Art. 6 DSG (Bekanntgabe ins Ausland) zu überprüfen.
Da Belgien über einen dem schweizerischen gleichwertigen Datenschutz verfügt (vgl.
insbes. die «Loi relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données
à caractère personnel» vom 8. Dezember 1992), sind die Voraussetzungen einer
Datenbekanntgabe ins Ausland nach Art. 6 Abs. 1 DSG grundsätzlich als erfüllt zu
betrachten. Soweit eine gesetzliche Pflicht zur Datenbekanntgabe besteht, ist eine dazu
erforderliche Übermittlung ins Ausland nicht meldepflichtig im Sinne von Art. 6 Abs. 2
DSG.
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